
Artikel 1
In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck Dis-
kriminierung der Frau jede mit dem Geschlecht begründe-
te Unterscheidung, Ausschließung oder Beschränkung, 
die zur Folge oder zum Ziel hat, dass die auf die Gleich-
berechtigung von Mann und Frau gegründete Anerken-
nung, Inanspruchnahme oder Ausübung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten durch die Frau – ungeachtet 
ihres Familienstands – im politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen, staatsbürgerlichen oder jedem 
sonstigen Bereich beeinträchtigt oder vereitelt wird.

Artikel 2
Die Vertragsstaaten verurteilen jede Form von Diskri-
minierung der Frau; sie kommen überein, mit allen ge-
eigneten Mitteln unverzüglich eine Politik zur Besei-
tigung der Diskriminierung der Frau zu verfolgen, und 
verpflichten sich zu diesem Zweck,

a) den Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann 
und Frau in ihre Staatsverfassung oder in andere ge-
eignete Rechtsvorschriften aufzunehmen, sofern sie 
dies noch nicht getan haben, und durch gesetzgebe-
rische und sonstige Maßnahmen für die tatsächliche 
Verwirklichung dieses Grundsatzes zu sorgen;

b) durch geeignete gesetzgeberische und sonstige Maß-
nahmen, gegebenenfalls auch Sanktionen, jede Dis-
kriminierung der Frau zu verbieten;

c) den gesetzlichen Schutz der Rechte der Frau auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung mit dem Mann 
zu gewährleisten und die Frau durch die zuständi-
gen nationalen Gerichte und sonstigen öffentlichen 
Einrichtungen wirksam vor jeder diskriminierenden 
Handlung zu schützen;

d) Handlungen oder Praktiken zu unterlassen, welche 
die Frau diskriminieren, und dafür zu sorgen, dass 
alle staatlichen Behörden und öffentlichen Einrich-
tungen im Einklang mit dieser Verpflichtung handeln;

e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau durch Personen, Organisa-
tionen oder Unternehmen zu ergreifen;

f) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetz-
geberischer Maßnahmen zur Änderung oder Auf-
hebung aller bestehenden Gesetze, Verordnungen, 
Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die eine 
Diskriminierung der Frau darstellen;

g) alle innerstaatlichen strafrechtlichen Vorschriften 
aufzuheben, die eine Diskriminierung der Frau dar-
stellen.

Artikel 3
Die Vertragsstaaten treffen auf allen Gebieten, insbe-
sondere auf politischem, sozialem, wirtschaftlichem 
und kulturellem Gebiet, alle geeigneten Maßnahmen 
einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Si-
cherung der vollen Entfaltung und Förderung der Frau, 
damit gewährleistet wird, dass sie die Menschenrechte 
und Grundfreiheiten gleichberechtigt mit dem Mann 
ausüben und genießen kann.

Artikel 4
1. Zeitweilige Sondermaßnahmen der Vertragsstaa-

ten zur beschleunigten Herbeiführung der Defac-
to-Gleichberechtigung von Mann und Frau gelten 
nicht als Diskriminierung im Sinne dieses Überein-
kommens, dürfen aber keinesfalls die Beibehaltung 
ungleicher oder gesonderter Maßstäbe zur Folge ha-
ben; diese Maßnahmen sind aufzuheben, sobald die 
Ziele der Chancengleichheit und Gleichbehandlung 
erreicht sind.

2.  Sondermaßnahmen der Vertragsstaaten – einschließ-
lich der in diesem Übereinkommen genannten Maß-
nahmen – zum Schutz der Mutterschaft gelten nicht 
als Diskriminierung.

Artikel 5
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen,

a) um einen Wandel in den sozialen und kulturellen 
Verhaltensmustern von Mann und Frau zu bewirken, 
um so zur Beseitigung von Vorurteilen sowie von 
herkömmlichen und allen sonstigen auf der Vorstel-
lung von der Unterlegenheit oder Überlegenheit des 
einen oder anderen Geschlechts oder der stereoty-
pen Rollenverteilung von Mann und Frau beruhen-
den Praktiken zu gelangen;

b) um sicherzustellen, dass die Erziehung in der Fami-
lie zu einem richtigen Verständnis der Mutterschaft 
als einer sozialen Aufgabe und zur Anerkennung der 
gemeinsamen Verantwortung von Mann und Frau 
für die Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder 
beiträgt, wobei davon ausgegangen wird, dass das 
Interesse der Kinder in allen Fällen vorrangig zu be-
rücksichtigen ist.
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Artikel 6
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen 
einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Ab-
schaffung jeder Form des Frauenhandels und der Aus-
beutung der Prostitution von Frauen.

Artikel 7
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen 
zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau im politi-
schen und öffentlichen Leben ihres Landes und gewähr-
leisten insbesondere allen Frauen in gleicher Weise wie 
den Männern

a) das Stimmrecht bei allen Wahlen und Volksabstim-
mungen sowie das passive Wahlrecht für alle öffent-
lich gewählten Gremien;

b) das Recht auf Mitwirkung an der Ausarbeitung der 
Regierungspolitik und deren Durchführung sowie 
auf Bekleidung öffentlicher Ämter und auf Wahr-
nehmung aller öffentlichen Aufgaben auf allen Ebe-
nen staatlicher Tätigkeit;

c) das Recht auf Mitarbeit in nichtstaatlichen Organisa-
tionen und Vereinigungen, die sich mit dem öffent-
lichen und politischen Leben ihres Landes befassen.

Artikel 8
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass Frauen unter den gleichen Be-
dingungen wie Männer und ohne Diskriminierung die 
Möglichkeit haben, ihre Regierung auf internationaler 
Ebene zu vertreten und an der Arbeit internationaler 
Organisationen mitzuwirken.

Artikel 9
1. Die Vertragsstaaten gewähren Frauen die gleichen 

Rechte wie Männern hinsichtlich des Erwerbs, des 
Wechsels oder der Beibehaltung der Staatsangehö-
rigkeit. Insbesondere stellen die Vertragsstaaten 
sicher, dass weder durch Eheschließung mit einem 
Ausländer noch durch Wechsel der Staatsangehörig-
keit des Ehemanns im Laufe der Ehe ohne weiteres 
sich die Staatsangehörigkeit der Frau ändert, diese 
staatenlos wird oder ihr die Staatsangehörigkeit ih-
res Mannes aufgezwungen wird.

2. Die Vertragsstaaten gewähren Frauen die gleichen 
Rechte wie Männern im Hinblick auf die Staatsange-
hörigkeit ihrer Kinder.

Artikel 10
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen 
zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau, um ihr 
im Bildungsbereich die gleichen Rechte wie dem Mann 
zu gewährleisten und auf der Grundlage der Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau insbesondere folgendes 
sicherzustellen:

a) gleiche Bedingungen bei der Berufsberatung, bei 
der Zulassung zum Unterricht und beim Erwerb von 
Zeugnissen an Bildungseinrichtungen jeder Art so-
wohl in ländlichen als auch in städtischen Gebieten; 
diese Gleichberechtigung gilt im Hinblick auf Vor-
schulen, allgemeinbildende Schulen, Fachschulen, 
allgemeine und technische Bildungseinrichtungen 
im tertiären Bereich sowie für jede Art der Berufs-
ausbildung;

b) Zulassung zu denselben Bildungsprogrammen und 
Prüfungen sowie Lehrkräften mit gleichwertigen 
Qualifikationen und zu Schulanlagen und Schulaus-
stattungen derselben Qualität;

c) Beseitigung jeder stereotypen Auffassung in Bezug 
auf die Rolle von Mann und Frau auf allen Bildungs-
ebenen und in allen Unterrichtsformen durch För-
derung der Koedukation und sonstiger Erziehungs-
formen, die zur Erreichung dieses Zieles beitragen, 
insbesondere auch durch Überarbeitung von Lehr-
büchern und Lehrplänen und durch Anpassung der 
Lehrmethoden;

d) Chancengleichheit bei der Erlangung von Stipendien 
und sonstigen Ausbildungsbeihilfen;

e) gleiche Möglichkeiten des Zugangs zu Weiterbil-
dungsprogrammen, darunter Programme für erwach-
sene Analphabeten und zur funktionellen Alpha-
betisierung, insbesondere zur möglichst baldigen 
Verringerung jeden Bildungsgefälles zwischen Mann 
und Frau;

f) Verringerung des Prozentsatzes von Frauen, die ihre 
Ausbildung abbrechen, sowie Veranstaltung von Pro-
grammen für Mädchen und Frauen, die vorzeitig von 
der Schule abgegangen sind;

g) gleiche Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme an 
Sport und Leibesübungen;

h) Zugang zu spezifischen Bildungsinformationen, die 
zur Gesunderhaltung und zum Wohlergehen der Fa-
milie beitragen, einschließlich Aufklärung und Be-
ratung in Bezug auf Familienplanung.

Artikel 11
1.  Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnah-

men zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
im Berufsleben, um ihr auf der Grundlage der Gleich-
berechtigung von Mann und Frau gleiche Rechte zu 
gewährleisten, insbesondere

a) das Recht auf Arbeit als unveräußerliches Recht 
jedes Menschen;

b) das Recht auf dieselben Arbeitsmöglichkeiten 
einschließlich der Anwendung derselben Aus-
wahlkriterien bei der Einstellung;



c) das Recht auf freie Berufswahl und freie Wahl des 
Arbeitsplatzes, das Recht auf beruflichen Auf-
stieg, Arbeitsplatzsicherheit und alle Leistungen 
und Arbeitsbedingungen sowie das Recht auf Be-
rufsausbildung und Umschulung, einschließlich 
einer Lehre, der Berufsfortbildung und der stän-
digen Weiterbildung;

d) das Recht auf gleiches Entgelt, einschließlich 
sonstiger Leistungen, und auf Gleichbehandlung 
bei gleichwertiger Arbeit sowie Gleichbehand-
lung bei der Bewertung der Arbeitsqualität;

e) das Recht auf soziale Sicherheit, insbesondere 
auf Leistungen bei Eintritt in den Ruhestand, bei 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität und im 
Alter oder bei sonstiger Arbeitsunfähigkeit sowie 
das Recht auf bezahlten Urlaub;

f) das Recht auf Schutz der Gesundheit und auf 
Sicherheit am Arbeitsplatz, einschließlich des 
Schutzes der Fortpflanzungsfähigkeit.

2. Um eine Diskriminierung der Frau wegen Eheschlie-
ßung oder Mutterschaft zu verhindern und ihr ein 
wirksames Recht auf Arbeit zu gewährleisten, tref-
fen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen

a) zum – mit Androhung von Sanktionen verbun-
denen – Verbot der Entlassung wegen Schwan-
gerschaft oder Mutterschaftsurlaubs sowie der 
Diskriminierung aufgrund des Familienstands bei 
Entlassungen;

b) zur Einführung des bezahlten oder mit ver-
gleichbaren sozialen Vorteilen verbundenen Mut-
terschaftsurlaubs ohne Verlust des bisherigen 
Arbeitsplatzes, des Dienstalters oder sozialer Zu-
lagen;

c) zur Förderung der Bereitstellung der erforderli-
chen unterstützenden Sozialdienste, die es El-
tern ermöglichen, ihre Familienpflichten mit 
ihren beruflichen Aufgaben und mit der Teilnah-
me am öffentlichen Leben zu vereinbaren, ins-
besondere durch Förderung der Errichtung und 
des Ausbaus eines Netzes von Einrichtungen zur 
Kinderbetreuung;

d) zur Gewährung besonderen Schutzes für Frau-
en während der Schwangerschaft bei Beschäfti-
gungsarten, die sich als schädlich für Schwange-
re erwiesen haben.

3. Die Gesetze zum Schutz der Frau in den in diesem 
Artikel genannten Bereichen werden in regelmäßi-
gen Abständen anhand der wissenschaftlichen und 
technischen Erkenntnisse überprüft und erforderli-
chenfalls geändert, aufgehoben oder erweitert.

Artikel 12
1.  Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnah-

men zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
im Bereich des Gesundheitswesens, um der Frau 
gleichberechtigt mit dem Mann Zugang zu den Ge-
sundheitsdiensten, einschließlich derjenigen im Zu-
sammenhang mit der Familienplanung, zu gewähr-
leisten.

2.  Unbeschadet des Absatzes 1 sorgen die Vertragsstaa-
ten für angemessene und erforderlichenfalls unent-
geltliche Betreuung der Frau während der Schwan-
gerschaft sowie während und nach der Entbindung 
und für die ausreichende Ernährung während der 
Schwangerschaft und der Stillzeit.

Artikel 13
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen 
zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau in anderen 
Bereichen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, um 
der Frau nach dem Gleichheitsgrundsatz die gleichen 
Rechte wie dem Mann zu gewährleisten, insbesondere

a) das Recht auf Familienbeihilfen;

b) das Recht, Bankdarlehen, Hypotheken und andere 
Finanzkredite aufzunehmen;

c) das Recht auf Teilnahme an Freizeitbeschäftigungen, 
Sport und allen Aspekten des kulturellen Lebens.

Artikel 14
1. Die Vertragsstaaten berücksichtigen die besonderen 

Probleme der Frauen auf dem Lande und die wichti-
ge Rolle dieser Frauen für das wirtschaftliche Über-
leben ihrer Familien, einschließlich ihrer Arbeit in 
nichtmonetären Wirtschaftsbereichen, und treffen 
alle geeigneten Maßnahmen, um dafür zu sorgen, 
dass die Bestimmung dieses Übereinkommens auch 
auf Frauen in ländlichen Gebieten Anwendung fin-
den.

2. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnah-
men zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
in ländlichen Gebieten, um dafür zu sorgen, dass 
sie gleichberechtigt mit dem Mann an der ländli-
chen Entwicklung und an den sich daraus ergeben-
den Vorteilen teilhaben kann, und gewährleisten ihr 
insbesondere das Recht auf:

a) Mitwirkung – auf allen Ebenen – an der Aufstel-
lung und Durchführung von Entwicklungsplänen;

b) Zugang zu angemessenen Gesundheitsdiensten, 
einschließlich Aufklärungs- und Beratungsdiens-
ten und sonstigen Einrichtungen auf dem Gebiet 
der Familienplanung;

c)  unmittelbare Leistungen aus Programmen der so-
zialen Sicherheit;



d) schulische und außerschulische Ausbildung und 
Bildung jeder Art, einschließlich funktioneller 
Alphabetisierung, sowie die Nutzung aller Ge-
meinschafts- und Volksbildungseinrichtungen, 
ins  besondere zur Erweiterung ihres Fachwissens;

e) Organisierung von Selbsthilfegruppen und Ge-
nossenschaften zur Erlangung wirtschaftlicher 
Chancengleichheit durch selbständige oder un-
selbständige Arbeit;

f)  Teilnahme an allen Gemeinschaftsbetätigungen;

g) Zugang zu landwirtschaftlichen Krediten und 
Darlehen, Vermarktungseinrichtungen und ge-
eigneten Technologien sowie Gleichbehandlung 
im Rahmen von Boden- und Agrarreformen und 
ländlichen Umsiedlungsaktionen;

h) angemessene Lebensbedingungen, insbesondere 
im Hinblick auf Wohnung, sanitäre Einrichtun-
gen, Elektrizitäts- und Wasserversorgung sowie 
Verkehrs- und Nachrichtenverbindungen.

Artikel 15
1. Die Vertragsstaaten stellen die Frau dem Mann vor 

dem Gesetz gleich.

2. Die Vertragsstaaten gewähren der Frau in zivilrecht-
lichen Fragen dieselbe Rechtsfähigkeit wie dem 
Mann und dieselben Möglichkeiten zur Ausübung 
dieser Rechtsfähigkeit. Insbesondere räumen sie der 
Frau gleiche Rechte in Bezug auf den Abschluss von 
Verträgen und die Verwaltung von Vermögen ein und 
gewähren ihr Gleichbehandlung in allen Stadien ge-
richtlicher Verfahren.

3. Die Vertragsstaaten kommen überein, dass alle Ver-
träge und alle sonstigen Privaturkunden, deren 
Rechtswirkung auf die Einschränkung der Rechtsfä-
higkeit der Frau gerichtet ist, nichtig sind.

4. Die Vertragsstaaten gewähren Männern und Frau-
en die gleichen Rechte hinsichtlich der Rechtsvor-
schriften über die Freizügigkeit und die freie Wahl 
ihres Aufenthaltsortes und ihres Wohnsitzes.

Artikel 16
1. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maß-
nahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
in Ehe- und Familienfragen und gewährleisten auf der 
Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und Frau 
insbesondere folgende Rechte:

a) gleiches Recht auf Eheschließung;

b) gleiches Recht auf freie Wahl des Ehegatten so-
wie auf Eheschließung nur mit freier und voller 
Zustimmung;

c) gleiche Rechte und Pflichten in der Ehe und bei 
deren Auflösung;

d) gleiche Rechte und Pflichten als Eltern, unge-
achtet ihres Familienstands, in allen ihre Kinder 
betreffenden Fragen; in jedem Fall sind die Inte-
ressen der Kinder vorrangig zu berücksichtigen;

e) gleiches Recht auf freie und verantwortungsbe-
wusste Entscheidung über Anzahl und Altersun-
terschied ihrer Kinder sowie auf Zugang zu den 
zur Ausübung dieser Rechte erforderlichen Infor-
mationen, Bildungseinrichtungen und Mitteln;

f) gleiche Rechte und Pflichten in Fragen der Vor-
mundschaft, Pflegschaft, Personen- und Vermö-
genssorge, Adoption von Kindern oder ähnlichen 
Rechtseinrichtungen, soweit das innerstaatliche 
Recht derartige Rechtsinstitute kennt; in jedem 
Fall sind die Interessen der Kinder vorrangig zu 
berücksichtigen;

g) die gleichen persönlichen Rechte als Ehegatten, 
einschließlich des Rechts auf Wahl des Familien-
namens, eines Berufs und einer Beschäftigung;

h) gleiche Rechte beider Ehegatten hinsichtlich des 
Eigentums an Vermögen und dessen Erwerb, Be-
wirtschaftung, Verwaltung und Nutzung sowie 
der Verfügung darüber, gleichviel ob unentgelt-
lich oder gegen Entgelt.

2. Die Verlobung und Eheschließung eines Kindes haben 
keine Rechtswirksamkeit; es werden alle erforderlichen 
Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnah-
men ergriffen, um ein Mindestalter für die Eheschlie-
ßung festzulegen und die Eintragung der Eheschlie-
ßung in ein amtliches Register zur Pflicht zu machen.

[Artikel 17 bis 30 sind keine inhaltlichen, sondern ver-
fahrensorientierte Artikel (außer Artikel 24) zu den Be-
richtspflichten der Staaten, zum CEDAW-Ausschuss etc.]


